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1. RECHTLICHE UND SYSTEMATISCHE   
    EINORDNUNG
Die wegweisende Beschilderung für den  
Radverkehr ist ein Basiselement für jedes Rad- 
verkehrsnetz (Abb. 1-1). Es ermöglicht Rad-
fahrenden und allen anderen Verkehrs- 
teilnehmern eine gute Orientierung und wirbt für 
das Fahrradfahren.

Grundlage des Handbuches ist das „Merkblatt 
zur wegweisenden Beschilderung für den 
Radverkehr“ der FGSV.  Dieses wird für Hessen 
ergänzend zu diesem Handbuch empfohlen. 
Die der Rad- wegweisung zugrunde liegende 
Klassi�zierung des Radnetzes �nden Sie in den 
„Richtlinien für integrierte Netzgestaltung” (RIN).

Seit den frühen 1990er-Jahren ist in Hessen aus 
vielen einzelnen Routen mittlerweile ein rund 
22.000 km umfassendes Netz entstanden. Die 
Komplexität erfordert dessen systematische 
Einordnung. Darüber hinaus sind europäische, 
nationale und landesweite Themenrouten ent-
standen: 

Euro-Velo Routen 
Radweg Deutsche Einheit 
RADNETZ Deutschland (D-Netz)
Hessische Radfernwege (HRFW)

Seit Einführung der  

Hessischen Radfernwege 

1992 ist der ADFC mit der 

Weiterentwicklung sowie mit 

Qualitätssicherung und  

-optimierung dieser Routen 

eng verbunden. Die 3.300 km 

umfassenden Wege haben 

insbesondere bei der Weg-

weisung eine gute bis sehr 

gute Qualität. Wir begrüßen 

es, dass durch das Hand-

buch die Verknüpfung unter-

schiedlicher Wegweisungs-

systeme erleichtert wird.

Abb. 1-1: Bestandteile eines Radverkehrsnetzes

Dieses Handbuch führt die verwendeten Rad-
wegweisungssysteme in Hessen nach dem 
Stand der Technik zusammen. Dabei werden 
Alltags- und Freizeitbelange sowohl für 
routenorientierte als auch für netzorientierte 
Ansprüche berücksichtigt. Bei der Umsetzung 
von geförderten Maßnahmen des Landes  
müssen Sie das Handbuch zu Grunde legen.
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Zielangaben und Distanzweiten
Weisen Sie pro Richtung und Schild immer zwei 
Ziele aus: ein Fern- und ein Nahziel. Das Fernziel 
steht immer oben und hilft den Radfahrenden 
bei der großräumigen Orientierung in der Re-
gion mit Distanzen von 10 bis 20 Kilometern. In 
ländlichen Regionen können es über 30 Kilome-
ter sein. Bei innerstädtischen Wegweisungsnet-
zen können die Entfernungen dieser Hauptziele 
auch kürzer sein.

Wählen Sie als Fernziele (Anhang 4) in erster Linie 
Mittel- und Oberzentren bzw. die wichtigsten 
und bekanntesten Nachbarorte, Stadtteile oder 
örtlich bedeutsame Ziele wie „Hauptbahnhof” 
oder „Schwimmbad” aus. Ab einer Entfernungs-
angabe von 10 Kilometern werden Ziele ohne 
Nachkommastelle angegeben (Abb. 2-2).

Nahziele dienen der Orientierung im näheren 
Umfeld. In der Regel werden die nächstgelegenen 
Orte, Stadt- oder Ortsteile verwendet. Auch 
Landmarken oder Sehenswürdigkeiten (POI´s) 
können Nahziele sein.

Ziel- und Streckenpiktogramme
Mit Piktogrammen (Anhang 6) können Sie den 
Nutzern wichtige Zusatzinformationen zu Ziel- 
orten oder Streckeneigenschaften geben. Damit 
die Darstellung übersichtlich bleibt, sollten 
Sie pro Zielangabe maximal zwei Ziel- und 
zwei Streckenpiktogramme einsetzen. Das 
Piktogramm „Ladeinfrastruktur für Pedelecs”   
(Abb. 2-4 und Abb. 2-5) kann sowohl als 
Strecken-, als auch als Zielpiktogramm an- 
gewendet werden, wenn Lademöglichkeiten 
auf einem Radweg bzw. öffentlich nutzbare 
Ladeinfrastruktur am Zielort vorhanden ist. 

Zielpiktogramme werden vor der Zielangabe 
platziert und spezi�zieren weitere angelehnte 
Zielorte des Radverkehrs (z.B. Bahnhöfe, 
Gewerbegebiete oder Schwimmbäder).

Die Streckenpiktogramme werden hinter der 
Zielangabe geführt. Sie enthalten Informationen 
über die Eigenschaften der ausgewiesenen 
Route. Beispielsweise ist für zügig befahrbare 
Strecken das in Abbildung 2-5 dargestellte Logo 
„Radschnellweg“ möglich.

INFO Sportliche und Fahrer mit Elektro-
Unterstützung können Durchschnittsgeschwin- 
digkeiten von 25 km/h und somit Ziele mit 
einer Distanz von 25 km in einer Stunde 
erreichen.

Abb. 2-5: Streckenpiktogramme

      Abb. 2-6

Abb. 2-4: Zielpiktogramme

PRAXISTIPP Das „Baumlogo“ kann 
sowohl als Hinweis für eine nicht 
alltagstaugliche, als auch für eine 
landschaftlich reizvolle Strecke 
durch Forstgebiete, verwendet 
werden.

             2

10



2.2 Pfeilwegweiser 2.3 Tabellenwegweiser

PRAXISTIPP Mit Pfeilwegweisern an hoch- 
frequentierten Standorten (z. B. am Bahnhof) 
lenken Sie die Aufmerksamkeit auf die 
vorhandene Radinfrastruktur und führen die 
Nutzer zu ihrem Fahrtziel. Sie machen den 
Umstieg auf das Fahrrad damit deutlich leichter.

PRAXISTIPP Großformatige Knotenpunkte an 
Hauptverkehrsstraßen erkennt man zumeist an 
vorhandenen Mittel- oder Dreiecksinseln.

Der Pfeilwegweiser, auch als Armwegweiser 
bezeichnet, ist die Standardform der Ziel-
wegweisung. Er eignet sich für kleinräumige  
Knotenpunkte und einfache Wegekreuzungen. 
Sein auffallendes Merkmal ist die doppelseitige  
Beschriftung. Die Wegweisung informiert so 
Radfahrende, die aus den Querstraßen auf das 
Radwegweisungsnetz treffen.

Tabellenwegweiser, auch Vorwegweiser genannt, 
sind an größeren Knotenpunkten verkehrsreicher 
Straßen das Mittel der Wahl. Mit ihnen 
können Sie Radfahrer bereits vor dem Knoten 
über bevorstehende Richtungsänderungen 
informieren. Damit ermöglichen Sie den 
Radfahrenden ein frühzeitiges Einordnen 
und rechtzeitiges Anzeigen der Fahrt-
richtungsänderung.

Die Schildergröße für beide Wegweisertypen ist 
einheitlich im Anhang 5 geregelt.

Die Maße für Pfeil- und Tabellenwegweiser  
�nden Sie auf Seite 19 in Tabelle 3-2.

Abb. 2-7: Pfeilwegweiser sind das Standardelement für 
einfache Knotenpunkte

Abb. 2-8: Tabellenwegweiser werden an komplexen 
Knoten verwendet

2
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2.4 Zwischenwegweiser 2.5 Einschubplaketten

PRAXISTIPP Bei Standorten mit hohem Publi-
kumsverkehr, wichtigen  ÖPNV-Haltestellen 
sowie verkehrsreichen signalisierten Straßen-
kreuzungen sollten Sie auf die Verwendung 
von Zwischenwegweisern verzichten und Ziel-
wegweiser einsetzen.

Zwischenwegweiser sorgen auf der Strecke 
dafür, dass der Routenverlauf abseits der 
Entscheidungspunkte durchgängig erkennbar 
bleibt. Zwischenwegweiser sollten wegen der 
geringeren Informationsdichte nur sparsam 
eingesetzt werden.

Einschubplaketten kennzeichnen Themen-
radrouten. Diese Einschübe werden unterhalb in 
die als Hohlkastenpro�l ausgeführten Pfeil- und 
Tabellenwegweiser integriert.

Die Einschubplakette hat immer abgerundete 
Ecken und eine genormte Größe von 15 x 15 cm 
(Abb. 2-10). Als Ausnahme kann in begründeten 
Einzelfällen die Größe 12,5 x 12,5 cm verwendet 
werden.

Abb. 2-9: Einsatzbereich eines Zwischenwegweisers

Abb. 2-10: Einschubplakette für den 
Hessischen Radfernweg R1

             2

Die Maße für Zwischenwegweiser betragen in 
Hessen 40 x 40 cm. Für regionale und lokale Rad-
wegweisung können, soweit erforderlich, auch 
kleine Maße von 35 x 35 cm (bzw. in sensiblen 
Bereichen 30 x 30 cm) zur Anwendung kommen.
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3. GESTALTUNG UND AUSFÜHRUNG

Mit der Ausschilderung der Hessischen Rad-
fernwege (HRFW) hat das Land Hessen 
seit 1992 einen hohen Qualitätsstandard in 
der Radwegweisung etabliert. Seitdem sind 
in einem erheblichen Umfang lokale und  
regionale Radwegweisungsnetze in den Kreisen, 
Städten und Gemeinden entstanden. 

Darüber hinaus haben weitere Träger in Hessen, 
unter anderem in elf touristische Destinationen 
zusammengefasst, ihrerseits Radrouten aus-
gewiesen. Zudem gibt es Wegweisungssysteme  
regionaler Verbände, nationaler sowie inter- 
nationaler Routenbetreiber. Auf einer Doppel- 
seite am Ende des Handbuches �nden Sie eine 
Übersicht der Hessischen Radfernwege.

Das Handbuch zur Radwegweisung in Hessen  
regelt für alle Aufgabenträger und Betreiber 
von Radwegweisungssystemen die zukünftige  
Beschilderung für Hessen in einheitlicher Form. 
Zur Sicherstellung aller Belange ist die Radweg-
weisung mit allen Akteuren (Abb. 3-2) abzu- 
stimmen.

Abb. 3-1: Übersicht Land Hessen

Abb. 3-2: Bei der Einrichtung von Radwegweisungsnetzen einzubeziehende Akteure 

             3
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Radwegweisung an den Schnittstellen von Radrouten

Abb. 3-4: Beispiel für die Ausweisung einer Radroute mit Zielwegweiser und Einschubplakette.

Als erste Orientierungshilfe dient der Radrouten-
planer Hessen, den Sie unter 
             www.radroutenplaner.hessen.de
aufrufen. Er ist ein Instrument, um die Klassi-
�zierung in Themenrouten, lokale Haupt- und 
Nebenrouten festzustellen. Beschildern Sie vor 
allem Ihre lokalen Hauptrouten. Für die Logos 
der Themenrouten nutzen Sie Einschubplaketten. 

Melden Sie Änderungen an Routenverläufen und 
der Beschilderung an 

radroutenplaner@ivm-rheinmain.de,

um eine aktuelle Datengrundlage im Radrouten-
planer Hessen zu gewährleisten.

Einen Wegweiser vom Typ 1 (Abb. 3-4) setzen 
Sie dort ein, wo einzelne touristische Routen von  
Hessischen Radfernwegen oder höherrangigen 
Verbindungen abzweigen und Sie mangels 
geeigneter Ziele den Namen der Radroute in 
die Zielwegweisung aufnehmen möchten. Die 
Wegweisung kann in diesem Fall ohne Kilo- 
meterangabe erfolgen, die Einschubplakette 
wird verwendet.

             3
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TYP 1

*Sonderfall als Zubringer zu Hessischen Radfernwegen (Abb. 3-10)
TW = Tabellenwegweiser, PW = Pfeilwegweiser, ZW = Zwischenwegweiser

Tab. 3-1: Entscheidungshilfe für die Beschilderung von Schnittstellen

auf Route ... treffend

Klassi�zierung
Rad- 

schnellweg
Hessische 

Radfernwege
lokale / regionale 

Route
Freizeitroute

sonstige  
Abzweige

vo
n 

R
o

ut
e 

…
 k

o
m

m
en

d

Radschnellweg TW TW TW TW TW

Hessische 
Radfernwege

TW / PW TW / PW TW / PW TW / PW ZW

lokale/ 
regionale Route

TW / PW TW / PW  TW / PW
PW / ZW in 
Sonderformen

PW / ZW

Freizeitroute TW / PW TW / PW TW / PW
keine 
Vorgaben

keine 
Vorgaben

TYP 1

TYP 1 TYP 4

TYP 5*

TYP 2

TYP 3

TYP 3

TYP 3





Zielwegweiser mit Einschubplakette
Die Radwegweisung auf Hessischen Radfern-
wegen besteht neben den klassischen Radweg-
weisungselementen immer aus diesen beiden 
zusätzlichen Komponenten (Abb. 3-7):

      Zielwegweiser mit integrierter  
Hessenmarke

 
      Einschubplakette mit Hessenmarke  

und Routenlogo

Neben den Zielangaben mit Piktogrammen 
und Kilometerangaben sind nur die Hessen- 
marke, das Fahrradpiktogramm und der Rich-
tungspfeil auf dem Zielwegweiser zulässig. Die 
Einschubplaketten sind nach dem im Beispiel 
abgebildeten Design umzusetzen. Verläuft eine 
Route auf einem HRFW, ist die Verwendung der 
Hessenmarke erforderlich.

Abb. 3-7: Pfeilwegweiser auf einem Hessischen Radfernweg

3.2 Hessische Radfernwege (HRFW)

Beachten Sie bei der Wegweisung entlang der 
Hessischen Radfernwege die damit verbundenen 
Besonderheiten: 

 1. Abweichend vom FGSV-Merkblatt wird die 
Hessenmarke in den Zielwegweiser  
integriert. Dies gilt für alle Radwegweiser 
auf Hessischen Radfernwegen. Die Hessen-
marke verdeutlicht die Zuständigkeit des 
Landes Hessen als Betreiber der Radweg-
weisung für diese Radfernwege.

 
 2. Das Land Hessen führt regelmäßige Quali- 

tätssicherungen der Wegweisung durch und 
ist für deren Unterhaltung und Instand- 
setzung verantwortlich. 

 3. Aufgrund der stark wachsenden Anzahl an 
Schnittstellen von lokalen Netzen mit den 
Routen der Hessischen Radfernwege wurde 
die Zuständigkeit neu geregelt (Anhang 3).

INFO Wiedererkennungs-
merkmal: Die Hessenmarke ist  
Marketinginstrument und Quali- 
tätssiegel für die Hessischen 
Radfernwege. 

             3
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INFO Liegt ein gewerblicher Zweck vor,  
müssen die Objektwegweiser nach erfolgter 
Abstimmung mit der Kommune beim Betreiber 
der Radwegweisung beantragt werden. In der 
Regel wird eine Gestattung für fünf Jahre er-
teilt. Privatwirtschaftliche Wegweisung wird 
nicht gefördert, die Finanzierung trägt der  
Antragsteller.

Abb. 4-4: Objektbeschilderung mit Hinweistext

Abb. 4-7: privatwirtschaftli-
che Ziele werden mit grünen 
Wegweisern beschildert

Abb. 4-8: korrespondierende 
Zwischenwegweiser (grün)

Abb. 4-5: öffentliche,  
kulturelle Ziele werden mit 
braunen Wegweisern 
beschildert

Abb. 4-6 korrespondierende 
Zwischenwegweiser (braun)

4.3 Objektbeschilderung

Radrouten generieren einen Standortvorteil, 
dessen sich die Hotel- und Gastronomiebetriebe 
gerne bedienen. Die hier dargestellte Objekt-
wegweisung können Sie nutzen, um Zielpunkte 
außerhalb des Radwegweisungsnetzes auszu-
schildern. 

Somit können Sie sicherstellen, dass Radfahrende 
auch zu jenen Zielen geleitet werden, die abseits 
der Hauptrouten liegen. An den Schnittstellen 
mit dem Radwegweisungsnetz können Sie die 
gewünschten Objekte ausschildern. Achten Sie 
darauf, dass die Beschilderung durchgängig  
erfolgt, bis der Nutzer das Ziel erreicht hat. Am 
Zielpunkt sind zusätzliche Erläuterungstafeln, 
z.B. zum geschichtlichen Hintergrund, sinnvoll.

Es werden zweierlei Arten von Zielen unter- 
schieden: 

1. Öffentliche, kulturelle Ziele und Sehens- 
würdigkeiten, für die Sie Schilder mit weißer 
Schrift auf braunem Grund einsetzen

2. Privatwirtschaftliche Ziele (Hotel- und  
Gastronomiebetriebe), für die Sie Schilder 
mit weißer Schrift auf grünem Grund ein-
setzen

Denken Sie daran, auch den umgekehrten 
Weg vom Objekt zurück zum Radweg- 
weisungsnetz zu beschildern!

4
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Abb. 4-9: Hinweistafel mit 
allgemeinen Informationen 
zum Streckenzustand

Abb. 4-10: Hinweistafel für 
punktuelle Gefahrenstelle

4.4 Hinweis-, Ortstafeln und Stationsmarken

Hinweistafeln
Machen Sie Radfahrende mit Hinweis- 
tafeln auf besondere Gefahrenstellen oder die 
eingeschränkte Befahrbarkeit von Strecken 
aufmerksam. Dies kann in Anlehnung und Ergän-
zung zur StVO erfolgen. Eine Verwechslung mit 
den amtlichen Beschilderungselementen ist zu 
vermeiden.

Gesonderte Hinweise und Streckeninfor- 
mationen können in diesen Situationen sinnvoll 
sein:
 

Radwegabschnitte mit schlechter  
Qualität (Abb. 4-9)
punktuelle Gefahren (Abb. 4-10)
Engstellen 
starke Gefällstrecken
scharfe Kurven
Unebenheiten

Übliche Schildergrößen sind 60 x 40 cm bzw.  
80 x 60 cm.

             4
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Schritt 6: Kostenschätzung und �nale 
Abstimmung 
Das Radwegweisungskataster ist nach Eingabe, 
Druck und Zusammenstellung der Unterlagen 
die Basis für die Kostenschätzung. Die Kataster-
daten ermöglichen es, die Kosten für Herstellung 
und Montage sowie für die einzelnen Routen ge-
trennt und vertiefend zu ermitteln. Die Kosten- 
grundlagen im Kataster sollten dabei regel-
mäßig aktualisiert werden und höchstens zwei 
Jahre alt sein. 

Bitte berücksichtigen Sie die Kosten für ein Män-
gelmeldesystem.

Für die Kostenschätzung benötigen Sie folgende 
Unterlagen:

Materialliste für die Herstellung 
Materialliste für die Montage
Streckenlängen

Abb. 5-5: Lokales Radwegweisungsnetz der Stadt Bruchköbel

Vor der Realisierung der geplanten Radweg-
weisung sollten Sie in jedem Fall eine intensive 
�nale Abstimmung vorsehen, um Nach- 
besserungen zu vermeiden. Greifen Sie da-
bei auf die in Arbeitsschritt 1 (Abstimmungs-
prozess) dargestellten Phasen zurück. Die 
abschließende Abstimmung erfolgt mit den 
betroffenen Entscheidungsträgern. Dies sind 
hinsichtlich der Schilderinhalte die Gebiets- 
körperschaften und Kommunen sowie die 
Verkehrsbehörden und Straßenbaulastträger zur 
Genehmigung der Standorte.

             5

PRAXISTIPP Eigenleistungen (Eigenarbeits-
leistungen) und Sachleistungen können als 
zuwendungsfähig anerkannt werden, soweit 
sich der Zuwendungsempfänger schriftlich 
verp�ichtet, die Leistung zu erbringen 
und nachzuweisen. Der Wert unbarer 
Eigenleistungen wird mit dem gesetzlichen 
Mindestlohn festgesetzt .
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6. HERSTELLUNG UND MONTAGE

In diesem Kapitel �nden Sie praktische Tipps 
und Hinweise für die Umsetzung der geplanten 
Radwegweisung. Die Empfehlungen bauen auf 
dem vorherigen Kapitel 5 (Arbeitsschritt 7: Aus-
schreibung und Umsetzung) auf. Neben den  
üblichen organisatorischen Abläufen erhalten Sie 
ebenso Einblick in Alternativen und insbesondere 
kostengünstige Lösungen. Beachten Sie für Ihre 
Ausschreibung auch den Anhang 7.

6.1 Produktion

Auswahl des Materials 
Bei der Auswahl des Materials müssen Sie 
beachten, dass es sich bei der Radwegweisung 
in der Regel nicht um übliche Montageelemente 
handelt, die auf den Bauhöfen vorrätig gelagert 
werden. Der örtliche Bauhof sollte informiert 
und gebeten werden, entsprechende Lager- 
kapazitäten für diese Standard-Radwegweisungs-
elemente zukünftig vorzuhalten.
 
Materialprüfung 
Wenn Sie die Herstellung und Montage getrennt 
vergeben haben, müssen die Radwegweisungs-
elemente auf Vollständigkeit geprüft werden. 
Diese Prüfung beinhaltet ebenso die Schilder- 
inhalte (Zielangaben, Logos und Piktogramme) 
sowie eine einwandfreie Anbringung der Folien  
(blasenfrei, Abb. 6-2).

INFO Bitte beachten Sie 
insbesondere bei Fort- 
schreibungen, dass sich in  
Hessen als Einschubpro�l- 
typ das „Schwalben-
schwanzpro�l“ durchge-
setzt hat.

Reservematerial 
Für folgende Positionen sollten in geringem  
Umfang (5 bis 10 %) Reserven angelegt werden:

Zwischenwegweiser mit Richtungspfeil 
(geradeaus, links und rechts)
Schellen für Pfeil-, Tabellen- und  
Zwischenwegweiser 

o Bandschelle für alle drei  
Radwegweisertypen 

o Klemmschelle mit Durchmesser  
60,3 mm (76 mm) 

o Rohrschelle für Tabellenwegweiser mit 
Durchmesser 60,3 mm (76 mm) 

o Rohrschelle für Zwischenwegweiser mit 
Durchmesser 60,3 mm (76 mm) 

Hinweis: Pfostenverlängerungen sind üblicher-
weise im Bestand an Bauhöfen vorrätig. Ebenso 
kann es günstiger sein, bei geringen Stückzahlen  
Pfosten aus dem Bestand zu verwenden um ggf. 
entstehende Lieferkosten einzusparen.

Abb. 6-2: Qualitätsprüfung bei Abnahme

Abb. 6-1

             6
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PRAXISTIPP Berücksichtigen Sie die 
vorgenannten Punkte bei der Bestellung 
von Radwegweisungselementen sowie die  
Hinweise zur Ausschreibung der Herstellung 
und Montage (Anhang 7). Generell sind Sie 
gut beraten, Staffelpreise anzufragen, um 
entsprechend der Stückelung günstigere 
Angebotspreise zu erzielen.

Druck der Folien 
Lassen Sie die Folien im Digitaldruck produ- 
zieren. Diese sind beständiger und gegenüber 
Verschmutzungen unemp�ndlicher. Damit die 
Wegweiser im Dunkeln gut wahrgenommen 
werden können, sind re�ektierende Folien - 
mindestens vom Typ 1 - herzustellen.

6
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Aufstellen neuer Rohrpfosten
Der Einbau neuer Rohrpfosten erfolgt nach 
den statischen Erfordernissen und dem Stand 
der Technik. Geregelt ist dies durch die  
Industrie-Norm für Aufstellvorrichtungen von 
Standardverkehrszeichen (IVZ). Sie gilt für Auf-
stellvorrichtungen von Verkehrszeichen ein-
schließlich der Fundamente. 

In jedem Fall ist die Standsicherheit vor der Mon-
tage zu prüfen. Windlasten werden insbesondere 
in exponierten Lagen auf freien Flächen oft  
unterschätzt.

An- und Einbauformen von Rohrpfosten:

als Regelfall mit einem Betonfundament: 
Einsatz in Feld, Flur, Forst und Grün-
�ächen im städtischen Bereich
Betonfundament mit Bodenhülse: Ein-
satz innerorts in befestigter überfahrbarer 
Fläche. Die Bodenhülse ermöglicht es 
Ihnen, beschädigte Rohrpfosten einfach 
auszutauschen, da in der Regel das  
Fundament weiter nutzbar ist
Spreiz- oder Schraubfundament mit 
entsprechendem statischen Nachweis: 
Einsatz als naturverträgliche Alternative, 
z.B. im Forst
Rohrpfosten mit einer Fußplatte  
(Abb. 6-12)
Seitliche Befestigung mit Schellen an 
Betonwänden

Die Ausschachtungsarbeiten für die Fundamente 
erfolgen in Handschachtung. Dadurch wird 
ausgeschlossen, dass vorhandene unbekannte  
Leitungstrassen beschädigt werden.

PRAXISTIPP Jeder Rohrpfosten benötigt eine 
Mastkappe zum Schutz vor gefrierendem 
Regenwasser im Winter.

Abb. 6-12: Einbau mit Bodenhülse für befahrbare Flächen

             6

Abb. 6-11: Fundament für Rohrpfosten mit einem 
Durchmesser von 60,3 mm sind für bis zu vier Wegweiser 
und Rohrpfosten mit einem Durchmesser von 76 mm für 
mehr als vier Wegweiser geeignet
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Abb. 8-4: Katasterdatenblatt (Beispiel)

Checkliste der Katasterbestandteile 
Zum förderfähigen Kataster gehören:
 

I. Routenbetreiber* 
II. Knotennummer
III. Baulast und Lagekoordinaten
IV. Lage (Kommune / Straße)
V. Darstellung der Radwegweiser  

(originalgetreu)
VI. Ausrichtung und Anordnung der  

Schilderinhalte
VII. Einschubplaketten mit Logo
VIII. Foto mit Lage des Radwegweisers
IX. Größen-, Flächenangaben, Pfostentyp
X. Lageplan 
XI. Blickrichtung
XII. Montagehinweise

Für alle Kreise und kreisfreien Städte  
existieren hiermit erstmals einheitlich  
de�nierte Begriffe:

Fernziele (Ober- und Mittelzentren)
Nahziele (Unter- und Kleinzentren,  
Grundzentren sowie Stadt- und  
Ortsteile)
Bahnhöfe und wichtige ÖPNV-  
Haltestellen
Kurzzeichen für die Kommunen
Point of Interest (POI)

        

             8

Eine weitergehende ausführliche Be- 
schreibung zur einheitlichen Datenhaltung  
Radwegweisung Hessen steht Ihnen online 
zur Verfügung unter 
www.radkataster.hessen.de

* Aufgrund sich überlagernder Routensysteme, 
können auch zwei oder mehr Routenbetreiber 
in Frage kommen.

       
       
       Katasterblätter
Die Basis bilden die Katasterblätter für jeden 
Standort.
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Abb. 8-6: Zuordnung von Zielpiktogrammen

Abb. 8-5: Zielspinne Neu-Isenburg Bahnhof

       Liste der verwendeten Ziel- und  
       Streckenpiktogramme
Führen Sie die im Radwegweisungsnetz be-
nannten Fern- und Nahziele für jede Route auf. 
Diese sind insbesondere für die Datenüber-
nahme benachbarter Radwegweisungssysteme 
von hoher Bedeutung. De�nieren und dokumen-
tieren Sie für alle Ziele die Koordinaten für die 
Abstimmung mit den Nachbarkommunen.

Wichtig ist die Verwendung der Ziel- und Strecken- 
piktogramme. Ordnen Sie diese den Zielen 
und Strecken eindeutig zu. Der Nutzer muss 
ein mittels Zielpiktogramm angekündigtes 
Ziel (z. B. Bahnhof) im Verlauf der beschilderten 
Verbindung erreichen oder es muss als gesonderte 
Wegweisung „Bahnhof“ ausgeschildert sein. Er-
läutern Sie z.B. die verwendeten Streckenpikto- 
gramme und benennen die darauf be- 
zogenen Streckenabschnitte (Anhang 6).

       Dokumentation der Qualitätssicherung
Machen Sie mit Protokollen konkrete Aussagen 
zur regelmäßigen Durchführung von Qualitäts- 
sicherungen (Kap. 7).

       Übersicht der Schnittstellen zum ÖPNV
Für alle Bahnhöfe und wichtige Bushalte- 
stellen sollten Zielspinnen erstellt werden, um 
das beschilderte Einzugsgebiet auch für weitere  
Nutzungen (z.B. für Bike+Ride-Einzugsgebiete) 
bereitzustellen. Stellen Sie diese den Verkehrs- 
verbünden zur Verfügung.

8
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Landesweite Zuständigkeit:

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, 

Verkehr und Landesentwicklung 

Kaiser-Friedrich-Ring 75

65185 Wiesbaden

E-Mail: AGNH@wirtschaft.hessen.de 

Frau Zimmermann-Dutton – Tel.: 0611-8152948

Hessen Agentur GmbH

Tourismus- und Kongressmarketing

Konradinerallee 9

65189 Wiesbaden

E-Mail: sebastian.gleichsner@hessen-agentur.de

Sebastian Gleichsner – Tel.: 0611-950178922

Hessen Mobil – Straßen- und 

Verkehrsmanagement

Wilhelmstraße 10

65185 Wiesbaden

E-Mail: gerald.richter@mobil.hessen.de

Gerald Richter – Tel.: 0611-3663362

ADFC Hessen 

Löwengasse 27 A

60385 Frankfurt am Main

E-Mail: buero@adfc-hessen.de

Norbert Sanden – Tel.: 069-9563460 - 40

Anhang 1 – Ihre Ansprechpartner

Regionale Ansprechpartner:

Regionalverband FrankfurtRheinMain

Poststraße 16

60329 Frankfurt am Main 

E-Mail: info@region-frankfurt.de

Tel.: 069-2577-0

Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH

Frankfurter Straße 76

65439 Flörsheim am Main

E-Mail:michael.goebbels@regionalpark-rheinmain.de

Michael Göbbels – Tel.: 06145-9363620

Weitere Ansprechpartner:

ivm GmbH (Integriertes Verkehrs- und 

Mobilitätsmanagement Region Frankfurt RheinMain)

Bessie-Coleman-Straße 7

60549 Frankfurt am Main

E-Mail: radroutenplaner@ivm-rheinmain.de

Emily Swatzina – Tel.: 069-6607590

69

















Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen: 

https://www.nahmobil-hessen.de

Baustellensicherung im Bereich von Geh- und Radwegen (AGFS NRW):

http://www.agfs-nrw.de/uploads/tx_ttproducts/datasheet/Broschuere_Baustellen_2au�age-web.pdf

Einheitliche Katasterhaltung zur Radwegweisung für Hessen:

http://www.radkataster.hessen.de

Empfehlungen zur MTB-Wegweisung des ADFC:

http://www.adfc.de/presse/pressemitteilungen/archiv-1--halbjahr-2012/mtb-routen-brauchen-

einheitliche-beschilderung

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 

(u.a. Merkblatt zur wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr):

http://www.fgsv.de

Förder�bel des NRVP:

https://nationaler-radverkehrsplan.de/de/foerder�bel

Nationaler Radverkehrsplan (NRVP):

https://nationaler-radverkehrsplan.de/

Meldeplattform Radverkehr:

http://www.meldeplattform-radverkehr.de/

Radroutenplaner Hessen: 

http://www.radroutenplaner.hessen.de/ 

Vereinbarung „Wald und Sport“ aus dem Jahr 2013 zwischen dem Hessischen Ministerium für Umwelt, 

Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz mit einer Reihe von Verbänden:

https://umwelt.hessen.de/sites/default/�les/HMUELV/vereinbarung_wald_und_sport_0.pdf

Anhang 8 – Linkliste

A8
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Abb. Abbildung
ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club
AGNH Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen
Bf.  Bahnhof
BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
BMVI Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
ca.  circa
cm  Zentimeter
DIN  Deutsches Institut für Normung
EDV  Elektronische Datenverarbeitung
ERA  Empfehlungen für Radverkehrsanlagen
FAG  Finanzausgleichsgesetz
FGSV Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen
ggf.  gegebenenfalls
GPS  Global Positioning System
GPX  GPS Exchange Format (zur Speicherung von Geodaten)
HBR-HE Handbuch zur Radwegweisung in Hessen
HMWEVL Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung
HOAI Honorarordnung für Architekten- und Ingenieurleistungen
HRFW Hessische Radfernwege 
HVBG Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation
i.d.R. in der Regel
ISO  International Organisation for Standardization
IT  Informationstechnik
IVZ  Industrie-Norm für Aufstellvorrichtungen von Verkehrszeichen 
Kap. Kapitel
Kfz  Kraftfahrzeug
km²  Quadratkilometer
km/h Kilometer pro Stunde
Lkw  Lastkraftwagen
m  Meter 
mm  Millimeter
MTB Mountainbike
M WBF Merkblatt zur wegweisenden Beschilderung für den Fußgängerverkehr
ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr 
OSM Openstreetmap
POI  Point of Interest
PW   Pfeilwegweiser
QS  Qualitätssicherung
QR-Code Quick Response Code
RIN  Richtlinien für integrierte Netzgestaltung
RSA  Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen
RWB Richtlinien für wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen
RWBA Richtlinien für wegweisende Beschilderung auf Autobahnen
RWW Radwegweiser, Radwegweisung
SPNV Schienenpersonennahverkehr
StVO Straßenverkehrsordnung
Tab.  Tabelle
TW  Tabellenwegweiser
UI  Unterhaltung und Instandsetzung
VOL  Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VwV  Verwaltungsvorschrift
VZ  Verkehrszeichen
z.B.  zum Beispiel
ZW  Zwischenwegweiser

Abkürzungsverzeichnis
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Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung [VwV- StVO]; BMVI

Empfehlungen für Radverkehrsanlagen [ERA]; FGSV

DIN 33466: Wegweiser für Wanderwege; 

Hinweise zur wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr im Land Brandenburg; Ministerium für 

Infrastruktur und Raumordnung des Landes Brandenburg

Hinweise zur wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr in Nordrhein-Westfalen;

Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen

Hinweise zur wegweisenden und touristischen Beschilderung für den Radverkehr in Rheinland-Pfalz; 

Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz

Hinweise zur Beschilderung von Radverkehrsanlagen nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur 

Straßenverkehrs-Ordnung; FGSV

Hinweise zur wegweisenden Beschilderung für den Fußgängerverkehr [HWBF]; FGSV 2006

Merkblatt zur wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr; Herausgeber: FGSV 1995 (Entwurf 2017)

Merkblatt zur MTB‐Wegweisung; ADFC

Radwanderwege in Sachsen-Anhalt; Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH

Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen (RSA); FGSV 1995

Richtlinien für die wegweisende Beschilderung auf Autobahnen [RWBA]; 

Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen [RWB]; BMVI

Richtlinien für integrierte Netzgestaltung [RIN]; FGSV

Straßenverkehrs-Ordnung [StVO]; BMVI

Tab. 3-1:  Entscheidungshilfe für die Beschilderung von Schnittstellen

Tab. 3-2:  Längenmaße für Zielwegweiser auf HRFW

Tab. 5-1:  Leitsysteme und rechtliche Grundlagen nach Verkehrsart

Tab. 5-2:  Eine Radwegweisungsplanung besteht aus sieben Arbeitsschritten

Tab. 5-3:  Abschätzung des Planungsaufwandes in Abhängigkeit von Planungsraum und Aufgabenstellung

Tab. 5-4:  Klassi�zierung von Radverkehrsverbindungen

Tab. 5-5:  Beispiel einer Zielliste

Tab. 9-1:  Leistungsbestandteile einer Radwegweisungsplanung mit ihren �nanziellen Aspekten

Tab. A3-1: Zuständigkeit für Herstellung und Unterhaltung

Tab. A3-2: Zuständigkeit bei Bestandsveränderungen
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Abb. 0-1:  Betreiber von Radwegweisung 
Abb. 1-1:  Bestandteile eines Radverkehrsnetzes
Abb. 2-1:  Die Radwegweisungssystematik nach dem Standard der FGSV besteht aus den Basiselementen und  
  ergänzenden Beschilderungsbestandteilen
Abb. 2-2:  Schilderinhalte der Zielwegweisung mit hervorgehobener Rahmenkennung
Abb. 2-3:   Richtungsangabe bei Pfeil- und Tabellenwegweisern
Abb. 2-4:  Zielpiktogramme
Abb. 2-5:  Streckenpiktogramme
Abb. 2-6:   Baumlogo
Abb. 2-7:  Pfeilwegweiser sind das Standardelement für einfache Knotenpunkte
Abb. 2-8:  Tabellenwegweiser werden an komplexen Knoten verwendet
Abb. 2-9:  Einsatzbereich eines Zwischenwegweisers
Abb. 2-10: Einschubplakette für den Hessischen Radfernweg R1
Abb. 2-11: Anordnung der Routenlogos entsprechend ihrer Priorität
Abb. 3-1:  Übersicht Land Hessen
Abb. 3-2:  Bei der Einrichtung von Radwegweisungsnetzen einzubeziehende Akteure
Abb. 3-3:   Schaubild mit Darstellung der unterschiedlich klassi�zierten Radrouten
Abb. 3-4:  Beispiel für die Ausweisung einer Radroute mit Zielwegweiser und Einschubplakette
Abb. 3-5:  Standort mit Pfeilwegweisern
Abb. 3-6:  Zwischenwegweiser in Sonderform
Abb. 3-7:  Pfeilwegweiser auf einem Hessischen Radfernweg
Abb. 3-8:  Einschubplakette für zwei parallel verlaufende HRFW
Abb. 3-9:  Zwischenwegweiser auf HRFW
Abb. 3-10: Radwegweisung zu einem Hessischen Radfernweg; Typ Tabellenwegweiser
Abb. 3-11: Umleitung auf wichtigen Hauptradrouten: Zwischenwegweiser mit Zielangabe
Abb. 3-12: Standard-Umleitung mit Zwischenwegweiser
Abb. 3-13:  Umleitung mit Zwischenwegweiser und Logos der betroffenen Themenradrouten
Abb. 3-14: Umleitungstafel am Beginn der Umleitung
Abb. 3-15: Zielwegweiser für längerfristige Umleitungen
Abb. 4-1:   Radwegweisungselemente der Knotenpunktwegweisung
Abb. 4-2:  Informationstafel mit drei Ausstattungselementen
Abb. 4-3:  Informationstafel mit Kernelement und zwei Seitenelementen
Abb. 4-4:  Objektbeschilderung mit Hinweistext
Abb. 4-5:  öffentliche, kulturelle Ziele werden mit braunen Wegweisern beschildert
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Abb. 4-21/22: MTB-Wegemarken ohne und mit Zusatzinformation
Abb. 4-23: MTB-Zwischenwegweiser
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Abb. 5-2:  Systematik der Radwegweisung bei „schleifendem Versatz“ für das Hauptziel Ost
Abb. 5-3:  Katasterblatt Herstellung
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Abb. 6-7:  An diesen StVO-Zeichen ist die Montage einer Radwegweisung untersagt
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Abb. 6-10: Veranschaulichung der Kantensichtbarkeit und Einzelmontage
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Abb. 6-12:  Einbau mit Bodenhülse für befahrbare Flächen
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